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Präsidenten des Sächsischen Landtages 
Herrn Dr. Matthias Rößler 
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Zais, 
Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN 
Drs.-Nr.: 6/2518 
Thema: Inklusionsassistentinnen 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
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namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Ab wann sollen im Freistaat Sachsen wie viele Inklusionsas­
sistentinnen eingestellt werden und wer fungiert als Projekt- und Ar­
beitgeber? 

Frage 2: Nach welchen Kriterien wird entschieden, an welchen Schul­
standorten Inklusionsassistentinnen zum Einsatz kommen werden? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2: 

Zunächst ist der Erlass einer den Vorgaben des Operationellen Programms 
des Freistaates Sachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) im 
Förderzeitraum 2014 - 2020, Drs. 5/13982, genügenden Förderrichtlinie 
erforderlich. Diese befindet sich derzeit noch in der regierungsinternen 
Abstimmung. Über die Anzahl der Inklusionsassistenten und deren Einsatz­
orte wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

Frage 3: In welcher Höhe stehen (schul-)jährlich Haushaltsmittel für 
den Einsatz von Inklusionsassistentinnen zur Verfügung? (Bitte kon­
kreten Titel und ggf. Anteil der EU-Mittel nennen.) 

Für den ESF-Vorhabensbereich "Inklusionsassistent" sind Mittel in Kapitel 
0503 Titelgruppe 51 "Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014 - 2020" veranschlagt. 
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Frage 4: Welche Tätigkeitsbereiche sollen Inklusionsassistentinnen an den Schu­
len übernehmen, etwa im Unterschied zu Integrationshelferinnen? 

Frage 5: Welche Qualifikation müssen Bewerberinnen nachweisen, um als Inklu­
sionsassistentinnen tätig werden zu können (Berufsausbildung, Fortbildung, Zer­
tifikat)? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 4 und 5: 

Hierzu wird auf die Drs. 5/13982, Seite 48 f., verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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